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§ 20 
… 
(3) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des 
Auflösungsbescheides erlischt die 
Rechtspersönlichkeit der Stiftung. Gleichzeitig geht 
das bei Auflösung der Stiftung noch vorhandene 
Stiftungsvermögen in das Eigentum der Person über, 
die in dem Auflösungsbescheid als Erwerber des 
Stiftungsvermögens bestimmt ist. 
 

§ 20 
… 
(3) Mit der Auflösung erlischt die 
Rechtspersönlichkeit der Stiftung. Gleichzeitig geht 
das bei Auflösung der Stiftung noch vorhandene 
Stiftungsvermögen in das Eigentum der Person über, 
die in dem Auflösungsbescheid als Erwerber des 
Stiftungsvermögens bestimmt ist. 
 

§ 36 
.. 
(3) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des 
Auflösungsbescheides erlischt die 
Rechtspersönlichkeit des Fonds. Gleichzeitig geht das 
bei Auflösung des Fonds noch vorhandene 
Fondsvermögen in das Eigentum der Person über, die 
in dem Auflösungsbescheid als Erwerber des 
Fondsvermögens bestimmt ist. 
 

§ 36 
.. 
(3) Mit der Auflösung erlischt die 
Rechtspersönlichkeit des Fonds. Gleichzeitig geht das 
bei Auflösung des Fonds noch vorhandene 
Fondsvermögen in das Eigentum der Person über, die 
in dem Auflösungsbescheid als Erwerber des 
Fondsvermögens bestimmt ist. 
 

§ 38 
… 
(3) In das Register sind unter einer laufenden Nummer 
jeweils das Datum und die Geschäftszahl des 
Bescheides einzutragen, mit dem die im Abs. 2 
angeführten Verfügungen der Stiftungs- oder 
Fondsbehörde erfolgten. Bei einer Eintragung, die 
durch eine spätere Eintragung ihre Bedeutung verloren 
hat, ist dies deutlich erkennbar zu machen. In Auszüge 
(Abschriften) aus dem Register werden solche 
Eintragungen nur aufgenommen, soweit dies beantragt 
oder nach den Umständen erforderlich ist. 
 

§ 38 
… 
(3) In das Register sind unter einer laufenden Nummer 
jeweils das Datum und die Geschäftszahl der 
Erledigung einzutragen, mit der die im Abs. 2 
angeführten Verfügungen der Behörde erfolgten. Bei 
einer Eintragung, die durch eine spätere Eintragung 
ihre Bedeutung verloren hat, ist dies deutlich 
erkennbar zu machen. In Auszüge (Abschriften) aus 
dem Register werden solche Eintragungen nur 
aufgenommen, soweit dies beantragt oder nach den 
Umständen erforderlich ist. 
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